
Neues zu Heil- 
und Kostenplänen
HKP. Der Verordnungsgeber hatte bei der GOZ-Novellierung den Heil- 
und Kostenplan (HKP) als prinzipiell notwendig angesehen. Nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist ein HKP eine Aufstellung der 
nötigen Heilmaßnahmen und der voraussichtlich entstehenden Kos-
ten im Zuge der Vertragsanbahnung.
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Speziell dazu sagte das OLG Köln 
(23.07.2012, Az. 5 U 66/12), dass die 
Erstellung und gegebenenfalls Vorlage 
eines Heil- und Kostenplans dessen 
Notwendigkeit begründe: Tatsächliche 
Heilplanung ist notwendige zahnärztli-
che Leistung, ungeplante Zahnheil-
kunde ist nicht vorgesehen.

WAS IST EIN HEIL UND KOSTENPLAN?
Ein Heil- und Kostenplan ist mehr als 
eine schri�liche Kostenauskun�, auch 
mehr als eine schri�liche Angabe einer 
oder weniger Maßnahme(n): Er stellt 
fallbezogen eine vollständige zahnme-
dizinische Heilplanung dar. �erapie-
planung (Durchführungs-/Ablaufpla-
nung) schließt sich eventuell an. Der 
schri�lich niedergelegte Ansatz zweier 
Zi�ern – wie zum Beispiel Nr. 8000 plus 
2-mal 8010 GOZ – stellt noch keinen 
HKP nach 0040 GOZ dar, sondern 
einen �erapieschritt.
Ein Heil- und Kostenplan wird indivi-
duell für einen bestimmten Einzelfall 
aufgestellt. Das OLG Frankfurt 
(21.07.2016, Az. 6 U 136/15) hatte „Pau-
schalgebühren“ abgelehnt, auch für Ver-
langensleistungen, die nicht im GOZ-
Gebührenverzeichnis aufgeführt sind. 
Das Gericht geht davon aus, dass eine 
Bestimmung der Vergütung nur im Ein-
zelfall nach Inspektion (Untersuchung), 
gegebenenfalls Diagnosestellung und 

Maßnahmenauswahl (�erapieentschei-
dung) bei einem konkreten Patienten 
erfolgt: Patientenbezogene Bestimmung 
der Vergütung ist gefordert, keine 
pa tientenunabhängige. Deshalb sind 
pauschale Festpreise unzulässig, und 
beispielsweise ein „ersteigerter“ Heil- 
und Kostenplan stellt keinen solchen dar 
mit den daraus erwachsenden Folgen.

NICHTERSTATTUNGSHINWEISE
Zu den Ausstellerp¤ichten des Zahnarz-
tes und damit zu den „Patientenrech-
ten“ gehört ein allgemeiner Hinweis auf 
die grundsätzliche Möglichkeit der 
Nichterstattung: „Eine Erstattung der 
Kosten ist möglicherweise nicht 
gewährleistet. Vorherige Abklärung mit 
dem Erstatter ist angeraten.“
In § 630c Abs. 3 Satz 1 BGB ist die 
Rechtsp¤icht verankert: „Weiß der 
Behandelnde, dass eine vollständige 
Übernahme der Behandlungskosten 
durch einen Dritten nicht gesichert ist 
oder ergeben sich nach den Umständen 
hierfür hinreichende Anhaltspunkte, 
muss er den Patienten vor Beginn der 
Behandlung über die voraussichtlichen 
Kosten der Behandlung in Textform 
informieren.“
Der Zahnarzt liest „Kosten der Behand-
lung“, versteht „Gesamtkosten“. Der 
Versicherte oder Berechtigte erwartet 
„eigene Restbeträge“ nach Erstattung. 

Aber zur Höhe der Eigenanteile kann 
der Zahnarzt keine Auskun� geben. 
Deshalb der weitere schri�liche Hinweis 
an den Versicherten/Berechtigten: 
„Auskun� über verbleibende Eigenan-
teile kann der Zahnarzt mangels Kennt-
nis der unterschiedlichen Verträge nicht 
geben.“
Die Frage darüber hinaus: Sind auch 
Einzelhinweise auf bekannte Streit-
punkte mit eventueller Folge der Nicht-
erstattung zu geben? Auch das wird 
bereits von Zahlungsp¤ichtigen, Erstat-
tern und ansatzweise von Gerichten 
gefordert, aber o� noch verneint. Es gibt 
dazu unter www.alex-za.de – 0030 GOZ 
4.0.3 ein Muster eines Merkblatts zu 
möglicher Nicht-/Mindererstattung bei 
Einzelproblemen.

VERWIRKEN DES HONORARANSPRUCHS
Das AG München (21.10.2016, Az. 242 C 
693/15) hat bereits geurteilt:
Wenn die strittige Nr. 2197 GOZ im ver-
einbarten Heil- und Kostenplan gar 
nicht aufgeführt wird, entsteht auch 
kein Vergütungsanspruch für diese 
Leistung, denn der Zahlungsp¤ichtige/ 
Versicherte kann dazu dann keine 
Zusage einholen und sich rechtswirk-
sam nicht entscheiden.

AUSHÄNDIGUNGSNACHWEIS
Das AG Hamburg-Blankenese 
(29.06.2016, Az. 531 C 241/15) sagte zu 
dem vertraglich vorgeschriebenen 
Ablauf: Es muss sich aus der Dokumen-
tation des Zahnarztes entnehmen las-
sen, ob ein oder mehr eindeutig gekenn-
zeichnete, sicher identi¬zierbare Heil- 
und Kostenpläne an den Patienten 
„übermittelt“ wurden, ihn aber auch 
erreicht haben. Übergabe und -unter-
zeichnung in der Praxis ist daher sehr 
ratsam. Das bedeutet: Originale Unter-
schri�en beider 
Parteien mit jeweils 
zutre�endem 
Datum unter jede 
separate Vereinba-
rung als Beweis der 
Vorlage bzw. Über-
mittlung der 
Schri�stücke.
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